
 juli  2017

praktische informationen

hermesdeckungen spezial

Grundzüge der   Schiffsfinanzierungen



Exportkreditgarantien der Bundesrepublik Deutschland2

praktische informationen – hermesdeckungen spezial

 Grundzüge der Schiffsfinanzierungen

i. absicherung von  
 schiffsfinanzierungen

Die Schiffsbauindustrie befindet sich nunmehr bereits 

seit einigen Jahren in einem herausfordernden Markt

umfeld, so dass viele Werften gezwungen sind, sich zu 

spezialisieren und ihr Produktionsprogramm neu auszu

richten.

Vor dem Hintergrund dieser Marktbedingungen sind die 

erfolgreiche Akquisition und Durchführung von Ex port

aufträgen von enormer Bedeutung für deutsche Werften. 

Eine verlässliche und passgenaue Schiffsfinanzierung ist 

in diesem Zusammenhang ein wichtiger Eckpfeiler. Die 

Exportkreditgarantien des Bundes bieten hierbei eine 

marktgerechte Flankierung für den deutschen Schiffbau.

was kann im rahmen einer  
schiffs finanzierung abgesichert werden?

Neben einem baufortschrittsnahen Zahlungsfluss ist aus 

Wettbewerbsgründen oftmals eine langfristige Finan

zierung darzustellen. Generell bestehen Absicherungs

möglichkeiten im Rahmen der Exportkreditgarantien für 

Endfinanzierungen, d.h. für den Kaufpreis exklusive der 

An zahlung. Gedeckt sind dabei sowohl das politische 

Risiko als auch die Risiken einer Nichtzahlung aus wirt

schaft lichen Gründen.

Die Absicherung von Bauzeitfinanzierungen erfolgt vor 

dem Hintergrund ihres inländischen Charakters grund

sätzlich durch das jeweilige Bundesland in der Form 

einer „Landesbürgschaft“. Der Bund steht jedoch über 

das Produkt Avalgarantie in begrenztem Rahmen zur 

Übernahme inländischer Performancerisiken zur Ver

fügung. Eine Avalgarantie kann üblicherweise für die 

20%ige Anzahlung übernommen werden. Sofern zwin

gend erforderlich, kann nach sorgfältiger Prüfung auch 

für weitere Vertragsgarantien eine Avalgarantie heraus

gelegt werden. Pro Werft gilt ein Regelhöchstbetrag von 

EUR 80 Mio., der in geeigneten Einzelfällen überschritten 

werden kann.

welche rahmenbedingungen gelten im 
bereich der absicherung langfristiger 
schiffsfinanzierungen?

Für staatlich abgesicherte langfristige Schiffsfinan zie

rungen gelten grundsätzlich die auch bei anderen Ex  port

 geschäften üblichen nationalen und internationalen Re 

gelungen. Den Rahmen setzt hier das Sektorenabkom

men für Schiffe innerhalb des OECDKonsensus. Dieses 

sogenannte „Ship Sector Understanding“ (SSU) gilt ins

besondere für::

@ den Neubau hochseetüchtiger Schiffe mit mehr als 

100 gt für den Güter und Personentransport sowie 

z.B. Spezialschiffe für die Errichtung und Versorgung 

von Windparks oder den Bereich Oil & Gas,

@ den Umbau von Seeschiffen, sofern durchgreifende 

Änderungen des Ladeprogramms, des Schiffsrumpfes 

oder des Antriebssystems vorgenommen werden.

Ausdrücklich ausgenommen vom SSU sind Schiffe mit 

militärischem Verwendungszweck, Schwimmdocks und 

stationäre OffshoreAnlagen.

Neben kompletten Schiffen sind auch einzelne Kompo

nenten für Schiffsneu bzw. umbauten im Rahmen der 

Exportkreditgarantien deckungsfähig.
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Das SSU gibt einen Rahmen für die Konditionen von 

Schiffsfinanzierungen vor:

@ Anzahlung: mindestens 20 % des Baupreises bis zur 

Ablieferung bei

@ einer Kreditlaufzeit (unabhängig vom Sitz des Bestel

lers) von äußerst 12 Jahren ab Ablieferung (bei Kre dit

laufzeiten ≤ 10 Jahren reduziert sich die Mindest

anzah  lung auf 15 %)

@ Rückzahlungsprofil: gleich hohe, aufeinanderfolgende 

Raten (in der Regel Quartals bzw. Halbjahresraten/

bei Leasingstrukturen ist auch eine annuitätische Til

gung möglich)

Die Finanzierung ist zum CIRRZinssatz prinzipiell dar

stellbar (Absicherung des Zinsrisikos über die KfW zu 

 klären).

gibt es besondere auszahlungs
bestimmungen für schiffsfinanzierungen?

Es gelten die üblichen Auszahlungsvoraussetzungen für 

gebundene Finanzkreditdeckungen. Im Rahmen der End

finanzierung werden üblicherweise 80 % des Baupreises 

zzgl. etwaiger Finanzierungsnebenkosten aus einem vom 

Bund zu deckenden Kredit dargestellt. Die 20%ige An 

bzw. Zwischenzahlung fließt vorab bzw. spätestens wäh

rend der Bauphase. Das Käuferdarlehen wird im Regel

fall in einer Summe bei Schiffsablieferung ausgezahlt. Es 

kann auch das Erstattungsverfahren (zunächst zahlt der 

Käufer, später „erstattet“ die Bank den Betrag an den 

Käufer) zum Tragen kommen.

ii. prüfungsverfahren bei 
 schiffsfinanzierungen

Bei Schiffsgeschäften handelt es sich häufig um groß

volumige Aufträge, bei denen u.a. folgende Risiken be 

stehen, die zu untersuchen sind:

@ Bonitätsrisiken des Schuldners bzw. Garanten

@ Marktrisiken, insbesondere bei Einschiffsgesell

schaften (SPV) ohne Rückgriff auf eine Bestandsgesell

schaft mit belastbarem Jahresabschluss (corporate):

 – volatile Fracht und Charterraten,

 – unsicheres Marktumfeld, v.A. im Spezialschiffbau   

 für den OffshoreBereich

 – schwer prognostizierbare Schiffswerte und damit  

 Risiken in Bezug auf etwaige Verwertungserlöse  

 (loantovalue) in einem Schadensfall

Angesichts dieser vielfältigen wirtschaftlichen Risiken  

ist die Prüfung der risikomäßigen Vertretbarkeit von 

wesentlicher Bedeutung für die Übernahme einer Export

kreditgarantie.

Auf Basis des Antrages und zusätzlicher durch die Bank/ 

den Exporteur einzureichender Informationen führen die 

Experten von Euler Hermes eine Prüfung des Vorhabens 

durch und stellen dem Interministeriellen Ausschuss  

die Ergebnisse ihrer Analyse im Rahmen einer Entschei

dungsvorlage vor.

erforderliche angaben und unterlagen  
zur bearbeitung eines antrages:

@ bei Auftragswerten über EUR 15,0 Mio. ein kurzes Me 

morandum, in dem die wesentlichen Projektinhalte 

darzustellen sind (Projektbeschreibung, Bedeutung 

des Auftrages für Besteller (land) und Exporteur, 

Finanzierung, Markt und Konkurrenzverhältnisse etc.)
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@ aktuelle testierte Jahresabschlüsse des ausländischen 

Bestellers/Kreditnehmers oder Garanten ggfs. mit Halb

jahreszahlen in englischer Sprache

@ Angaben zu den Kreditkonditionen (Auszahlungs

voraus setzungen, Rückzahlungsmodalitäten, Kredit

sicher heiten, Pflichten des Kreditnehmers wie z.B. 

„financial covenants“ etc.)

@ Angaben zum Sicherheitenkonzept: Bei allen Schiffs

finanzierungen ist generell ein sektortypisches Be 

sicherungskonzept zu vereinbaren, das den Erforder

nissen des Einzelfalles Rechnung trägt. Dies sind, 

neben den üblichen Versicherungen, z.B. Schiffs und 

Bauwerkshypotheken, die Abtretung von Erlösen aus 

Charterverträgen oder Garantieverpflichtungen der 

Mut tergesellschaft einer etwaigen Einschiffsgesell

schaft.

@ Angaben zum Markt (Darstellung der Konkurrenzsitua

tion, Analyse und Prognose der Nachfragesituation)

Sollte es sich um eine strukturierte Finanzierung oder 

Projektfinanzierung (Differenzierung s. u.) handeln, so 

ist zudem eine Vorschaurechnung („financial model“) 

einzureichen, mittels derer sich die wirtschaft liche Trag

fähigkeit einer Transaktion bewerten lässt. Der Umfang 

der Vorschaurechnung kann im Einzelfall variieren. In der 

Regel sind folgende Eckpunkte zu be rücksichtigen:

@ Darstellung der Erlös und Kostenannahmen, etwaiger 

Steuerbelastungen, des Investitionsbedarfes sowie 

der Schuldendienstbelastung

@ Plausibilisierung der wesentlichen Annahmen und 

Kostenfaktoren

@ Abbildung des Zeitraums der gesamten Finanzie

rungsdauer des zur Deckung beantragten Darlehens

Auf der Basis des „financial model“ ist die Robustheit der 

Transaktion zu bewerten. Sofern es sich um eine Sprung

investition handelt, sind diese Daten üblicherweise für 

das gesamte Unternehmen darzustellen.

In der Regel werden zwei Szenarien bewertet: der Normal

fall („banking case“) und ein so genannter „Stressfall“ 

(„stress case“).

Im Blickpunkt steht dabei für den Bund die Frage, ob 

jederzeit ausreichend Cashflow generiert wird, um den 

Betrieb und den Schuldendienst sicherzustellen. Ent

scheidende Kennziffer ist dabei der Schuldendienst

deckungsgrad („debt service cover ratio“ (DSCR)). Im 

Einzelfall können zusätzliche Unterlagen und Auskünfte 

notwendig sein, die im Zuge der Antragsbearbeitung an 

gefordert werden.

Sofern der Bund zusätzlich eine Avalgarantie heraus

legen soll, ist ferner eine so genannte „Perfomance

prüfung“ in Bezug auf die Werft vorzunehmen. Unter

suchungsschwerpunkte sind hier die technische Erfah

rung der Werft und die Liquiditätssituation während der 

Bauphase. Die konkreten Anforderungen sind im An 

trags formular näher dargestellt.

welche fälle werden bei der risikoprüfung 
einer schiffsfinanzierung unterschieden?

Corporate Finance

Finanzierung eines Exportgeschäftes mit hinreichend 

nachgewiesener Bonität des Bestellers bzw. Kreditneh

mers, ggfs. mit zusätzlichen Bank oder sonstigen Sicher

heiten (Zahlungsgarantie, Hypothek)

Analyseschwerpunkte: Jahresabschluss des Schuld

ners bzw. Garanten und ggf. Marktentwicklung
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was ist beim entgelt zu beachten?
Aufgrund internationaler Regelungen ist bei Schiffsfinan

zierungen generell ein so genannter Markttest durchzu

führen, um die Angemessenheit der Prämiengestaltung zu 

bewerten. In diesem Zusammenhang wird der Antrags

steller (die Bank) gebeten, Angaben zu bestimmten 

 Fi nanzierungsaspekten einzureichen. Es empfiehlt sich 

hier möglichst engen Kontakt mit den Experten von Euler 

Hermes zu  halten.

zeitspanne und herangehensweise:
Zu beachten ist, dass die Prüfung eines Antrages gerade 

bei komplexen Vertrags und Finanzierungsstrukturen 

eine gewisse Zeitspanne erfordert. Eine Entscheidung 

kann bei Kreditgeschäften zudem erst nach der üblicher

weise einzuhaltenden Konsultations bzw. Notifikations

frist im Rahmen der OECDRichtlinien mitgeteilt werden 

(sieben bis 10 Kalendertage nach Entscheidung).

Angesichts vielfach komplexer Strukturen bietet es sich 

generell an, die Experten von Euler Hermes bereits in 

einem frühen Verhandlungsstadium zu involvieren. Bei 

Bedarf kann zur Unterstützung der Gespräche mit dem 

ausländischen Kunden ein rechtlich unverbindlicher 

 „Letter of Interest“ erstellt werden, welcher in der Regel 

kurzfristig ausgestellt werden kann. Bereits vor Ab schluss 

der Verträge kann eine Prüfung des Geschäftes vorge

nommen werden und durch den Bund eine Grundsatz

zusage gewährt  werden. 

ansprechpartner
Für etwaige Rückfragen steht die Unit Ships and Special 

Business gerne zur Verfügung.

Structured Finance

Finanzierung eines Exportgeschäftes, bei dem aufgrund 

einer nicht oder nicht vollständig ausreichenden Bonität 

des ausländischen Schuldners/Garanten zusätzliche Ele

 mente in das Besicherungskonzept integriert werden und 

eine Vorschaurechnung beizubringen ist.

Analyseschwerpunkte: Jahresabschluss des Schuld

ners bzw. Garanten, financial model und Markt

entwicklung

Project Finance

Gibt es keinen bereits existierenden „corporate“, auf den 

die Finanzierung abstellt, sondern handelt es sich viel

mehr um eine Neugründung (SPC, Einschiffsgesellschaft), 

müssen allein aus dem Projekt heraus in ausreichendem 

Umfang Erlöse zur Abdeckung der Betriebskosten und 

des Schuldendienstes für aufgenommene Fremdmittel 

erwirtschaftet werden. In diesem Fall gilt der an Projekt

finanzierungen anzulegende Prüfungsmaßstab. Zum 

 Thema Projektfinanzierung gibt es eine eigene Informa

tionsseite, auf der nähere Details dargestellt werden.

Die Prüfung dieser Projekte gestaltet sich deutlich um 

fangreicher. Aufgrund der Komplexität des Investitions

vorhabens ist in aller Regel ein externes Gutachten not

wendig.

Analyseschwerpunkte (Auszug): financial model, Fertig

stellungs sowie technische Risiken, Markt ent wick 

lung, Besicherungskonzept

Um beurteilen zu können, um welchen der drei Fälle es 

sich bei einer Schiffsfinanzierung handelt, ist eine mög

lichst frühzeitige Kontaktaufnahme mit Euler Hermes 

sinnvoll.
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Euler Hermes Aktiengesellschaft

Postadresse: 
Postfach 50 03 99
22703 Hamburg

Hausanschrift: 
Gasstraße 29
22761 Hamburg 

Telefon: +49 (0)40/88 34-90 00
Telefax: +49 (0)40/88 34-91 75

info@exportkreditgarantien.de
info@ufk-garantien.de
www.agaportal.de

Außendienst: Berlin, Dortmund, Frankfurt,  
Freiburg/Stuttgart, Hamburg, München,  
Nürnberg, Rheinland

 

 Auslandsgeschäftsabsicherung der Bundesrepublik Deutschland

Exportkreditgarantien und Garantien für Ungebundene Finanzkredite sind seit 

Jahrzehnten etablierte und bewährte Instrumente der Außenwirtschaftsförderung  

der Bundesregierung. Exportkreditgarantien (sog. Hermesdeckungen) sichern 

deutsche Exporteure und exportfinanzierende Banken gegen politische  

und wirtschaftliche Risiken ab. Mit Garantien für Ungebundene Finanzkredite  

unterstützt die Bundesregierung förderungswürdige Rohstoffprojekte im Ausland. 

Beide Förderinstrumente tragen maßgeblich zu wirtschaftlichem Wachstum  

sowie der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen bei. Mit der Durchführung  

der Bundesförderinstrumente Exportkreditgarantien und Garantien für  

Ungebundene Finanzkredite hat die Bundesregierung die Euler Hermes 

Aktiengesellschaft beauftragt.

Informationen zu weiteren Außenwirtschafts förderinstrumenten der 

Bundesregierung finden Sie  unter www.bmwk.de unter dem Stichwort 

Außenwirtschaftsförderung.

www.exportkreditgarantien.de
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